
Satzung zur
1. Änderung und Ergänzung der Friedhofsatzung

der Ortsgemeinde Wawern
über die Ordnung auf dem gemeindlichen Friedhof

vom 17.12.2007

Der Ortsgemeinderat Wawern hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO) sowie der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Änderung
zur Satzung vom 17.12.2007 beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Die bisherige Regelung des § 5, Abs. 3, Buchstabe d) entfällt.
Neu eingefügt wird:

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,

d) Gewerbsmäßig zu fotografieren, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungsberechtigten liegt vor oder
bb) die Friedhofsverwaltung hat zugestimmt. Für das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1

Satz 2 und 3 entsprechend."

§ 2

Die bisherigen Regelungen des § 6, Abs. 1 – 3 "Ausführen gewerblicher Arbeiten" in der Sat-
zung entfallen.
Neu eingefügt wird:

§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und Instandhaltung von Grab-
stätten befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen
Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.
Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach
§ 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die
Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann über einen
einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einrichtung einheitli-
cher Ansprechpartner (Datum, Fundstelle) abgewickelt werden.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und persönli-
cher Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem Friedhofsper-
sonal vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen vorzuzeigen.

(4) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht
mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die
Bestimmungen der Friedhofssatzung verstoßen.
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wird wie folgt ergänzt:

(5) Abgebaute Denkmale, Einfassungen, Fundamente und Platten sind von den entsprechenden
Gewerbetreibenden in jedem Fall mitzunehmen und zu deren Lasten bis zum Wiederaufbau
zwischen zu lagern bzw. zu entsorgen.

(6) Rest- und Verpackungsmaterial, dass bei gewerblichen Steinmetz- und Gärtnerarbeiten anfällt,
ist von den Steinmetzen und Gärtnern vom Friedhof auf eigene Kosten zu entsorgen

§ 3

Die bisherigen Regelungen des § 17, Abs. 1 – 9 "Gestaltung der Grabmale" in der Satzung
werden wir folgt ergänzt:

(10) Ausnahmen von diesen Regelungen bedürfen der besonderen Genehmigung.

§ 4

Die bisherigen Regelungen des § 18, Abs. 1 – 4 in der Satzung entfallen.
Neu eingefügt wird:

§ 18 Errichten und Ändern von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen oder sonstige bauliche Anlagen sind der
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofs-
satzung entspricht.

(2) Der Anzeige sind beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab
1 : 10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung.

(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen wer-
den, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Versto-
ßes gegen die Friedhofssatzung geltend gemacht werden. Vor Ablauf des Monats darf begon-
nen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden
Friedhofssatzung bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geändert worden ist.
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§ 5

Die bisherigen Regelungen des § 27, Abs. 1, Buchstabe c), d) und g) in der Satzung entfallen:
Neu eingefügt wird:

§ 27 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

c) gegen die Bestimmungen des § 5, Abs. 3 verstößt,

d) eine Dienstleistungserbringung auf dem Friedhof ohne Zulassung bzw. entgegen seitens der
Behörde mitgeteilter Bedenken ausübt und als Dienstleistungserbringer abgebaute Grabanla-
gen und/oder Rest- und Verpackungsmaterial auf dem Friedhof zwischen lagert oder entsorgt
(§ 6, Abs. 1 bis 6),

g) als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale oder
sonstige Grabausstattungen ohne Anzeige errichtet oder verändert (§ 18 Abs. 1),

wird wie folgt ergänzt:

m) Grabstätten entgegen § 17 Abs. 6 ohne Genehmigung mit Grababdeckungen versieht

§ 6 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wawern, 14.10.2009

gez. DS
Klaus Schütz
Ortsbürgermeister
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Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder

Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande

gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-

kommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung die Aufsichtsbehörde

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Ziffer 2 geltend gemacht, so kann auch der Ablauf der

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.


